
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Vorarlberg 1994/04/13 1-
399/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1994

Rechtssatz

Der Berufungswerber hat vorgebracht, er glaube, daß er wahrscheinlich an einem "Pförtner-Verschluß" leide, wodurch

die ganze Alkoholmenge, die er in einer bestimmten Zeit zu sich genommen habe, plötzlich wirksam werde. Diesen

Schluß ziehe er, nachdem er einen Artikel in einer Zeitschrift gelesen habe. Mit diesem Vorbringen hat der

Berufungswerber nicht glaubhaft gemacht, daß ihn kein Verschulden tri8t. Das unbestimmte Vorbringen des

Berufungswerbers ist durch keinerlei Beweise untermauert worden. Eine Behauptung dahingehend, er sei

diesbezüglich schon einmal in ärztlicher Behandlung gewesen, hat der Berufungswerber nicht aufgestellt. Dazu

kommt, daß laut Gutachten des medizinischen Amtssachverständigen mit der Trinkverantwortung des

Berufungswerbers die aus zwei Messungen gewonnenen Analyse-Werte (1,1 %o) in keiner Weise erklärt werden

können, aus vier kleinen Bier könne der Berufungswerber maximal 0,72 %o aufgebaut haben.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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